
Die eingeschränkte Revision ist durch 
den Gesetzgeber im Obligationen-
recht geregelt. Sie ist eine Schweizer 
KMU-Lösung, welche im Ausland in 
dieser Form nicht existiert. Unterneh-
men, welche die Schwellenwerte 
«Bilanzsumme CHF 20 Mio., Umsatz 
CHF 40 Mio. und 250 Mitarbeitende» 
nicht überschreiten, sind gesetzlich 
verpflichtet, die Jahresrechnung 
eingeschränkt prüfen zu lassen. Jene, 
die diese überschreiten, sind der 
ordentlichen Revi sion unterstellt. 
Dabei ist zu beachten, dass Kleinst-
unternehmen bis zehn Mitarbeitende 
auf eine Revision verzichten können.

Die eingeschränkte Revision wurde im 
2008 vom Gesetzgeber eingeführt und 
ist in der Schweizer Revisionsland-
schaft stark verbreitet. Seit der Einfüh-
rung dieses Vehikels wird über deren 
Nutzen diskutiert. Hier soll aufgezeigt 
werden, dass eine Revision auch wei-
terhin einen hohen Stellenwert in der 
Unternehmensführung und in der 
Schweizer KMU-Landschaft hat.
Die eingeschränkte Revision wird bei 
den verschiedenen Adressaten unter-
schiedlich wahrgenommen und der 
Nutzen wird divergent empfunden. Teil-
weise wird die Revision lediglich als 
kostenverursachend und wenig nutz-
bringend empfunden.

Nutzen einer Revision – generell

Eine gesetzliche Revisionsstelle ist ein 
formelles Organ des zu prüfenden Un-
ternehmens und unterliegt den aktien-
rechtlichen Verantwortlichkeiten wie 
z. B. auch der persönlichen Haftung des 
leitenden Revisors. Dadurch erhält die 
Revisionsstelle einen hohen Stellen-

wert in der Gesellschaft und muss sich 
dieser Verantwortung bewusst sein. 
Gepaart mit der zwingend notwendigen 
Unabhängigkeit zum Prüfkunden 
schafft die Revisionsstelle Vertrauen 
gegenüber den Stakeholdern wie Kapi-
talgebern, Aktionären, Mitarbeitenden 
und Steuerbehörden. Das führt dazu, 
dass wirtschaftliche Vorteile bei Kredit-
aufnahmen, bei der Abwicklung der 
Nachfolgeregelung bzw. beim Unter-
nehmensverkauf ausgemacht werden 
können.
Eine kritische Haltung zu den Bilanzie-
rungs- und Bewertungsentscheiden 
durch die Revisionsstelle ist notwendig 
und gibt dem Prüfbericht respektive 
dem Jahresabschluss die notwendige 
Glaubwürdigkeit und Qualität. Zudem 
erhält der Jahresabschlussersteller die 
Sicherheit respektive die Zusicherung, 
dass die Buchhaltung im Wesentlichen 
korrekt geführt wird.

Nutzen einer Revision – aktuell 
«Covid-19»

Die Schweizer KMU-Landschaft steht 
aufgrund des Coronavirus vor einer un-
sicheren Zeit. Eine Revisionsstelle kann 
diese Unsicherheit nicht wettmachen. 
Sie kann den Verwaltungsrat respektive 
die Geschäftsinhaber unterstützen, in-
dem sie prüft, ob die neugeschaffenen 
Covid-Verordnungen im Unternehmen 
gesetzeskonform angewendet werden. 
So gibt es diverse Auflagen, welche mit 
dem Erhalt eines Covid-Kredites (keine 
Dividendenausschüttung, keine Erwei-
terungsinvestitionen, keine Gewährung 
von Gruppen- bzw. Aktionärsdarlehen) 
einzuhalten sind. Ob diese Vorschriften 
eingehalten sind, ist Bestandteil der 
Prüfung durch die Revisionsstelle. Dies 
erhöht die Sicherheit für das Unterneh-
men und die Verantwortlichen, nicht mit 
allfälligen Haftungsfragen konfrontiert 
zu werden.

Erwartungslücke zwischen 
Öffentlichkeit und Revisionsstelle

Oft besteht ein Unterschied zwischen 
den Erwartungen der Stakeholder an 
die Prüfer und den gesetzlichen Auf-
gaben der Revisionsstelle. 
Die Erwartungen sind bei den verschie-
denen Adressaten teilweise unter-
schiedlich ausgeprägt. Hierbei ist es für 
den Prüfer wichtig aufzuzeigen, was bei 

der eingeschränkten Revision geprüft 
wird und was kein Bestandteil der Prü-
fung ist. In erster Linie besteht die Prü-
fung aus Befragungen und analytischen 
Prüfungshandlungen, sowie angemes-
senen Detailprüfungen. Von der Prü-
fung explizit ausgeschlossen ist die 
 Befragung zu deliktischen Handlun- 
gen, sowie der sorgfältigen Geschäfts-
führung.

Fazit

Die eingeschränkte Revision bringt den 
Unternehmen hohen Nutzen in der Füh-
rung der Gesellschaft, sowie das Ver-
trauen der Stakeholder. 
In der heutigen unsicheren Zeit mit 
 einem hohen Rhythmus an neuen 
 gesetzlichen Anforderungen ist ein 
Sparringpartner für ein Unternehmen 
zen tral. Revidierte Jahresrechnungen 
bieten den Aktionären sowie dem Ver-
waltungsrat eine fundierte Entschei-
dungsgrundlage. Zudem wird gemäss 
Studien die Qualität der finanziellen 
Führung im Unternehmen, welche eine 
Revisionsstelle hat, gestärkt. Auch ist 
das Konkurs- und Bonitätsrisiko zum 
Nutzen der Aktionäre und Geldgeber 
geringer.
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